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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

V0N Escher und Ustsri
Wttàw der geftzzebcàn Na'the der hcireeischeu Rexubkik.

Band ìk. Zss^. Z/XX!X. Znzern, den -r.Hormmg 1799.

Vollziehnngsdirektorium.
Beschluß vsm z. Februar.

Das Vollziehungsdirektörium in Vollstrekung des
Gesetzes vsm z/cen N.os. über die Verfertigung und.
den Handel des Schieflpulvers in Heivecien.

Erwägend, daß diese beide Zweige der öffentlichen
Verwaltung ganzlich gesondert sey» müssen daß der
Handel ein Theil der Regien und eine bloße Finanz/
sache sey; daß aber die Fabrikation einen wesentlichen
Theil der Actilleriewissenschaft ausmache, und daß so!-
«he nicht wohl geführt werden könn, als unter der
Oberaufsicht des Kriegsministers.

Erwägend, daß ditse Gvndenmg der Oberaufsicht
«uf eine solche Art bestimmt werden muß, daß der
eine dieser beiden Zweige durch den andern nicht ge-
hemmt werden könne.

Mach Anhörung seines Finanzmimsters

Beschließt:
1. Die Schießpulverhandlung ist Kraft des Gest-

tzes vom 17. Nsv. als ein Theil der Nationakegien
erklärt.

2. Dem Fmanzmmister liegt die Oberaufsicht über
dieselbe rb.

Z. Die besondere Verwaltung dieser Regie soll eE
neu» einzigen Bureau anvertraut werden weiches sei-
ncn Sitz zu Bern im Mittelpunkte der vornehmsten
Pulvèmmhlen haben wird.

4. Das Bureau der Pulverhandlung wird den
Ankauf after zur Fabrikatisn nothwendigen Hauptmae
tcnalien be so tuen

5 Es wird dieselben dorr Fabrikanten um festge-
sezte Preise liefern,

6. Es soll die Befugm'ß haben, mit Salpetersiedèrn
und - LiefermzZen Verkvmmniße unter der Genehmigung
des FmanMinistcrs und mit Vorbehalt des Direkto-
riums abztischkiegen.

7. Es so! verpflichtet seyn, sich in seinen Ankam
fen nach den .Vorschriften, zu, richtt«-^ welche die gcsez-
gebenden Rathe in der,Z-'lae über das Graben und
die Fabrication des Salpeters'herausgelm werden.

8. Dasselde soll mit den Gchießpulverfabrikanten
über alle ihnen gelieferte Materialien eine genaue
Rechnung führen.

y. Es soll gleichfalls über alles Schießpulver,
welches nach geschehener Untersuchung durch die von
dem Kriegsminister dazu bestellten Offiziers, in die
Magazine der Republik geliefert seyn wird, eine ge-
naue Rechnung halten.

ro. Dieses. Bnrcau und feine Unterangestellte sob-
len keine Puloerlieftrungen annehmen können, deren
gute Qualität nicht durch die Unkerschtift cher obge-
dachten Offiziers bescheiniget ist.

11. Das Büreau wird den Pulvermachem den
mit Genehmigung der Regierung gegenseitig ubercim
gekommenen Fabrikationsxreis bezahlen.

12. Der Kriegsminister oder der Chef der Ar till
lerie der Republik wird vor allem aus, von dem ver-
fertigten'Schießpulver so viel wegnehmen,, als er in
die Magazine der Republik niederzulegen, und zum
Dienst derselben nöthig finden wird.

13. Der Überrest des verfertigten Pulver's soll zur
Handlung bestimmt seyn, und auf die verschiedenen
zum Verkauf bestimmten Niederlagen vertheilt werden.

14. Das Vcrwalèungsbàau wird über alles in
die Magazine gelieferte Schießpulver eine genaue
Rechnung führen, und den Zeughausaufsehern für das
zum Kriegsdienst bestimmte Quantum ein nntcrschrie-
beues Verzelchniß zustellen.

15. Das Bureau soll das Rechnungswesen über
die Schießpulverhandlung besorgen, und die von dem
Verkauf eingehende Lohnung beziehen, weiche zu den

iAusgaben für die Fabrikation verwendet werden soll.
' 16. Das Büreau soll von sechs,zu sechs Mona-
»ten dem Fiuam-uàister Rechnung ablegen.
î 17.. Das Venoultungsbüreau soll aus einem Ver?
l Walter und einem Cassier bestehen, die sich wechfelfti-
ltig controlierm sollen.

18. An jedem Ort, in dessen Nähe, sich eine oder
mehrere Pulvermühlen befinden, soll jemand bestellt
werden, um die Lieferungen abzunehmen, und die

tHauptmateriallen an die „Pulvennacher -auszutheilen,
fund um in er die NiederlasseMagazme für, den Hau-
lbel die Aufsicht zu hàm
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ly. I« de« Hauptorte eines jeden Distrikts soll
et» Verkaufsbüreau errichtet werden.

20. Die Auswàger des Schießpulvers sollen bon
Her Verwaltungskammer auf einen dreifachen Vor?
schlag der Munizipaiität gewählt werden.

21. Der Verwalter des Cenwaibüreaus soll befugt
seyn, dieselben zu verwerfen und zu entsetze».

22. Diese AusWäger sollen gehalten seyn, demsel?
ben Bürgschaft zu stellen.

2z. Es sollen ihnen Patenten abgeliefert werden,
weiche, um gültig zu seyn, durch das Centralbüreau
der Regien des Finanzmimsters contrasignict seyn
müßen.

24. Die Besoldungen dieser verschiedenen Stellen
folle» durch nachher herauszugebende Beschlüsse bc?
stimmt werden.

Dem Finanzminister ist die Vollziehung dieses
Beschlusses aufgetragen.

Gesezgebung.
Senat, 20. December.

Präsident: Muret.
Der Beschluß über die Exerzlerordonnan; der

Dieser Antrag wird genehmigt, und der Beschluß
selbst angenommen.

Der Beschluß, welcher das Dieeftermm einladet,
die Werbung der igooo Mann helvetischer HüMtrup^
pen, so viel immer möglich, und vor a-:.'en a'uslan?
dischcn Werbungen ans, zu begnustigen, wird ohne
Discussion angenommen.

Eben so derjenige, welcher den Saalinspektore»
des Senats zooo Franken für das Bureau bewilligt.

D r Entwurf zu dem a "gemeinen Grundgesetze
über die Finanzen drr Republik wird verl.ftn, und
einer durch den Präsidenten ernannten, aus den B.
Zaslin, Forncrod, Keiler, Caglioni und
Frosjard bestehenden CommWvu zur Untersuchung
übergeben, die am 24, Der. berichten soll.

Bodmer legt die Rechnung der Saalinspektoren,
auf den Kenzleicisch.

Barras wird zum Präsidenten, Lüthi v. Sol.
zum französischen Sekretär, und Devesey zum
Eaalinspcktsr erwählt.

Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt
nachstehenden Beschluß an:

Die geftzgebenden Räche auf die Bothschaft des
Vollziehungsdirektoriums vom 12. d. M>, welches
eine nähere Bestimmung des Ausdruks: Grund stü?
cke in dem Gesetze über die Auslagen bei der Handän,

ì5»oo Mann Hülfstruppen wird verlesen. Er vcr-derungsabgabe begehrt—nachdem sie die Urgenz erklärt—
ordnet I) die 13000 Mann helvetische Hülfstruppenverordnen: Derjenige Theil des Gesetzes über die
für die fränkische Republik sollen nach der frankischenjAuflagen, welcher die Handänderungssteuer bestimmt,
Ordonnanz exerziert werden. 2) Sie sollen aber durch? sbegreift unter dem Ausdruk: Grundstük, nicht blos

die liegenden Güter, sondern auch die Häuser.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird eine

Bothschaft des Direktoriums verlesen, worin dasselbe
von der Ankunft tines Theils der besoldeten Lemane»
truppen in Luzeru Anzeige giebt; sie sind bestimmt
die hiesigen Ganiisonsdiensie zu leisten, und dem frän,
kischen General den anderweitigen Gebrauch der hier
liegenden fränkischen Truppen zu erleichtern.^

V a ucher wundert sich, daß uns von einer bee
soldcten Armee im Leman erst jezt etwas gesagt wird ;
er verlangt nähere Untersuchung, sonst kennten wir
auf diese Weise eine Menge uns unbekannte Armeen
haben.

Berths llet erklärt, die provisorische Versam«,
lung des Lemans habe zur Zeit als sie alle Gewalten
vereinigte, auf Ansuchung des fränkischen Generals
dieses Truppencorps für 2 Jahr errichtet, indem sie
damals glaubte, einen eignen Freistaat zn bilden; bei
der Vereinigung mit Helvetien, ist dieser Vertrag auf
die ganze Nation übergegangen.

Augustini ist über die Anzeige verwundert;
kann sich damit nicht beschäftigen. Er trägt daraufftvann besoldete Truppen im Leman waren, warum
an, das Bneeau des Senats soll demjenigen des.hat man dann kostbare Baslermiiiz nach Arau kom-
grossen Raths anzeige», der Senat könne keineff men lassen?
'SSchluß annchWe», m welche« Ziffer» gebraucht! S tapfer theilt dieses Erstskme«; auch die Züro
Waren, ^

cher hamn à de? Revolution 140«» Mann im Feld;

aus von ihren Offizieren in deutscher Sprache könn
kwndiert werden. 3) Ihre Tambours sollen den Ge?
neralmarsch, den Rappel, und die Retraite ausgleiche
Weise schlagen, wie die Fränkischen. Alle übrigen
Trommelschlagc sollen nach einer eigenen helvetischen
Ordonnanz geschlagen werden. 4) Das Vollzieh«,gs?
birektorium wird eingeladen, diese helvetische Ordon?
uanz zu bestimmen, und darinn das ausgezeichnet
Schweizerische beizubehalten, was sich in den bisheri-
«en üblichen Ordonnanzen vorfinden mag. 5) Die
ft'änkischen Diftiplingefttze sollen einstweilen für diese
!8ooo Mann angenommen seyn, und ihren helvetischen
Kriegsgerichten zur Richtschnur dienen. 6) Sie sollen
pinen gleichen Uuifsrmsrok tragen, wie die übrige hel-
vetische Infanterie.

Frossard tadelt es, daß sich der grosse Rath
der Ziffern in seinen Resolutionen bedient, und nicht
die Zahlen in Worte» ausdrukt; die Esmmifflsn we?

gen Redaktionsfthlern soll darauf Rüksicht nehmen.
Lüthi v. Sol. findet die Bemerkung sehr rich?

tig; aber die Commission wegen Redaktionsfthlern
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